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Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Petra Pau und der Fraktion der PDS
— Drucksache 14/699 —

Förderung einer Forschungsgesellschaft aus dem Verteidigungsetat

Der „SPIEGEL“ berichtete über eines der bestgeschütztesten und geheim-
nisvollsten Forschungsinstitute der Bundesrepublik: die Forschungsgesell-
schaft für Angewandte Naturwissenschaften e. V. (FGAN).

Der „SPIEGEL“ führt dazu aus, daß nach Ansicht eines Friedensforschers
„die Einrichtung, die sich, ungewöhnlich genug, als eingetragener Verein mit
Anspruch auf Gemeinnützigkeit und Steuerbegünstigung präsentiert, eine
Tarnorganisation des Bundesnachrichtendienstes (BND)“ sei. Mit ihrer Hilfe
wollen die deutschen Aufklärer, deren Wirken laut Gesetz streng auf das
Ausland beschränkt ist, ungestört neue Späh- und Spionageverfahren ent-
wickeln“ (DER SPIEGEL 15/1994).

Der „SPIEGEL“ weist darauf hin,

– daß die FGAN praktisch ein reines Bundesunternehmen ist, da dieser
Verein mit jährlich rd. 65 Mio. DM fast ausschließlich aus dem Bundes-
haushalt finanziert wird;

– daß die Vereinsmitglieder „erlesen“ sind und sich fast ausschließlich aus
führenden Unternehmen der Rüstungsindustrie rekrutieren;

– daß die Aufgabe der Gesellschaft laut Satzung darin besteht, „natur-
wissenschaftliche Forschung, vorwiegend auf den Gebieten der Elektro-
nik, Kybernetik und Informatik“ und „im Interesse der Landesvertei-
digung zu betreiben“;

– daß die FGAN auch fast vollständig ihre Mittel aus dem Bundeshaushalt
der Verteidigung bezieht;

– daß die gesamte wissenschaftliche Arbeit „Wehrforschung“ ist, die dem
Bundesverteidigungsministeriumund der Rüstungsindustrie zugute kommt,
„die faktisch auf Staatskosten bedient wird“ (DER SPIEGEL 15/94);

– daß die FGAN sehr eng mit dem Bundeskanzleramt und dem BND zu-
sammenarbeitet;

– daß die FGAN insgesamt sechs Institute unterhält, deren Kapazitäten auf
„militärische und nachrichtendienstliche Bedürfnisse“ ausgerichtet sind
(DER SPIEGEL 15/94);
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– daß die FGAN über eine der größten Radaranlagen Europas verfügt und
Funktion und Aufgaben militärisch genutzter Satelliten in der Erd-
umlaufbahn beobachtet;

– daß die FGAN mathematische und technische Verfahren zum Einsatz von
Computern in Aufklärungssystemen und neuartige Radarversuchsanla-
gen entwickelt und dabei „elektromagnetische Wellen, die über unser
Gelände laufen, mal abhören“ – so 1994 der Vorstandsvorsitzende ge-
genüber dem „SPIEGEL“ (DER SPIEGEL 15/94);

– daß Hochfrequenzphysiker der Institute des FGAN an Fachgesprächen
der Bundeswehrführung mit dem BND teilnehmen;

– daß die FGAN in der Auswertung der Raumfahrtaufklärung und Satel-
litenbeobachtung sehr eng mit dem BND zusammenarbeitet;

– daß die FGAN Forschungsaufträge vom BND erhält (DER SPIEGEL 15/
94).

1. Wie viele Mittel soll die FGAN laut vorgelegtem Bundeshaushalt 1999
unter welchen Titelgruppen bekommen?

Die FGAN soll gemäß Entwurf des Einzelplanes 14 (Drucksache des
Deutschen Bundestages 14/300, Anlage, Seite 102/103) 1999 bei der Titel-
gruppe 3 insgesamt 47 900 TDM erhalten. Davon entfallen auf Betrieb
(Kapitel 14 20 Titel 685 31) 42 650 TDM und auf Investitionen (Kapitel
14 20 Titel 893 31) 5 250 TDM.

Außerdem werden voraussichtlich Forschungsaufträge in einer Gesamt-
höhe von rund 21 000 TDM aus Mitteln von Kapitel 14 20 Titel 551 01 er-
teilt werden.

2. Wie viele Mittel hat die FGAN 1998 aus dem Bundeshaushalt unter wel-
chen Titelgruppen bekommen?

Die FGAN hat 1998 bei der Titelgruppe 3 insgesamt 47 320 TDM erhalten.
Davon entfielen auf Betrieb 42 272 TDM und auf Investitionen 5 048
TDM. Außerdem wurden Forschungsaufträge in einer Gesamthöhe von
rund 24 000 TDM erteilt.

3. Gibt es für die Konstruktion der Verlagerung von Aufgaben des Bundes
auf einen eingetragenen Verein eine Rechtsgrundlage, und wenn ja, wel-
che?

Der Bund hat keine Aufgaben auf die FGAN übertragen bzw. verlagert.
Die in Artikel 87 b GG geregelte Aufgabe der Bundeswehrverwaltung,
den unmittelbaren Sachbedarf der Streitkräfte zu decken, umfaßt auch
die Forschung zur Entwicklung und Weiterentwicklung wehrtechnischen
Geräts. Es steht dem Bund frei, sich bei der Erfüllung dieser Aufgabe
auch der Hilfe und des Wissens Privater zu bedienen. die FGAN betreibt
wehrtechnische Forschung, die wegen des Interesses des Bundesministeri-
ums der Verteidigung an dieser anwendungsnahen Forschung eine Grund-
finanzierung durch den Bund rechtfertigt. Auch wenn die Forschung der
FGAN im Interesse des Bundes liegt, nimmt die FGAN weder Verwal-
tungsaufgaben wahr, noch wird sie gegenüber Dritten hoheitlich tätig.
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Mangels einer entsprechenden Beleihung der FGAN oder auch nur Auf-
gabenübertragung auf die FGAN bedarf es keiner besonderen Rechts-
grundlage. Selbst für eine Beleihung oder Aufgabenübertragung wäre
allerdings die Rechtsform eines eingetragenen und damit rechtsfähigen
Vereins kein Hindernis.

4. Seit wann gibt es die FGAN als eingetragenen Verein?

Am 9. Dezember 1955 wurde die Gesellschaft zur Förderung der astrophy-
sikalischen Forschung (ASTRO) in das Vereinsregister beim Amtsgericht
Bonn eingetragen. Die Gesellschaft wurde 1975 in Forschungsgesellschaft
für Angewandte Naturwissenschaften (FGAN) umbenannt.

5. Welche allgemeinen Aufgaben nimmt die FGAN für den Bund und
Bundesbehörden wahr?

a) Welche genauen Forschungsaufträge haben die FGAN bzw. deren In-
stitute in den letzten fünf Jahren von Bundesministerien und Bundes-
behörden bekommen (bitte genau auflisten nach Forschungsauftrag,
Bundesministerium und Bundesbehörde, Verwendungszweck, Ko-
stenhöhe und Datum)?

Eine Auflistung der von Bundesministerien und Bundesbehörden seit dem
1. Januar 1994 der FGAN erteilten Forschungsaufträge ist als Anlage bei-
gefügt.

b) An welchen Tagungen/Konferenzen/Besprechungen mit dem Bun-
desverteidigungsministerium hat das FGAN in den letzten fünf Jahren
teilgenommen (bitte genau auflisten nach Datum und Art der Tagung/
Konferenz/Besprechung)?

Die FGAN nimmt jährlich an mehr als 100 Tagungen, Konferenzen und
Fachveranstaltungen teil. Der Besuch derartiger Veranstaltungen erfolgt
ohne Mitwirkung des Bundesministeriums der Verteidigung und dient der
Präsentation eigener Forschungsergebnisse, der Pflege des Kontaktes mit
in- und ausländischen Wissenschaftlern und nicht zuletzt auch der Kon-
trolle, ob die eigenen Arbeiten dem internationalen Stand entsprechen.

Die FGAN wirkt außerdem an Weiterbildungsveranstaltungen der Bun-
desakademie für Wehrverwaltung und Wehrtechnik in Mannheim mit
(10 bis 20 Veranstaltungen pro Jahr).

Das Bundesministerium der Verteidigung hat das Recht und die Pflicht,
sich von der ordnungsgemäßen Durchführung der von ihm finanzierten
Forschungsarbeiten zu überzeugen. Hierzu finden neben den jährlichen
Senatssitzungen und den für jedes Institut zweimal jährlich stattfindenden
Sitzungen des jeweiligen wissenschaftlichen Beirats eine große Zahl von
Besprechungen zwischen den Experten der Amtsseite und den Mitarbei-
tern der FGAN statt. Die Zahl derartiger Besprechungen wird auf weit
über 100 pro Jahr geschätzt. Eine Erfassung und Auflistung aller Bespre-
chungen der letzten fünf Jahre ist praktisch nicht mehr möglich.
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6. Arbeitet die FGAN mit dem BND zusammen, und wenn ja, auf welchen
Gebieten, in welcher Form und auf welcher Rechtsgrundlage geschieht
dies?

Die FGAN arbeitet im Rahmen eines Auftrags des BND an der radarge-
stützten Identifizierung von Satelliten. Einer besonderen, über das durch
den Vertrag begründete Vertragsverhältnis hinausgehenden Rechtsgrund-
lage bedarf es dazu nicht.

7. Trifft es zu, daß „elektromagnetische Wellen, die über unser Gelände
laufen“, von der FGAN abgehört werden (so der Vorstandsvorsitzende
der FGAN im SPIEGEL 15/94), und wenn ja, welche?

a) Werden diese abgehörten Daten ggf. gespeichert?

b) Auf welcher Rechtsgrundlage geschieht ggf. das Abhören und even-
tuelle Erfassen dieser elektromagnetischen Wellen?

c) Hat der Bundesdatenschutzbeauftragte ggf. das Abhören dieser elek-
tromagnetischen Daten geprüft, und wenn ja, zu welchem Ergebnis ist
er gekommen?

Eine Erfassung, Auswertung oder Speicherung von auf elektromagneti-
schem Wege übertragenen Informationen im Sinne eines nachrichten-
dienstlichen Abhörens wird von der FGAN nicht durchgeführt. Die zi-
tierte Äußerung des damaligen Vorstandsvorsitzenden der FGAN kann
sich nur auf die Tatsache beziehen, daß die Analyse des von Objekten aus-
gesandten bzw. reflektierten elektromagnetischen Wellenfeldes zum Stan-
dardrepertoire der Radartechnik gehört, um daraus Daten über Ort, Ge-
schwindigkeit, Signatur usw. von Objekten zu erhalten.

8. Arbeitet die FGAN mit amerikanischen Nachrichtendiensten zusammen,
und wenn ja,

a) mit welchen?

b) seit wann?

c) auf welcher Rechtsgrundlage?

Die FGAN arbeitet nicht mit amerikanischen Geheimdiensten zusammen.
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